
Antrag des Autonomen Frauenreferats zur Satzungsänderung der Satzung der 

Studierendenschaft  

 

Antrag: Autonomes Frauenreferat, neu: queer-feministisches Referat 

 

Das Studierendenparlament möge die Änderung des §23, Absatz 1 (SdS) entsprechend 

ändern:  

 

§ 23 Autonome Referate 

(1) Das StuPa richtet das Autonome  queer-feministische ReferatFrauenreferat, das 

Autonome Ausländer- und Ausländerinnenreferat, das Autonome Behindertenreferat sowie 

das Autonome Schwulenreferat als Interessensvertretung der jeweiligen Gruppe ein. 

(2) Die Autonomen Referate werden von den jeweiligen Gruppen in allgemeiner, 

unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Wahl in einer 

Vollversammlung ist nicht zulässig. Für die Wahlen zum Autonomen Schwulenreferat sowie 

Autonomen Behindertenreferat gilt Satz 2 nicht. 

(3) Jedem Autonomen Referat sind im Haushalt der Studierendenschaft die für ihre Arbeit 

erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet 

jedes Autonome Referat in eigener Verantwortung. Der AStA darf Auszahlungen nur aus 

Rechtsgründen verweigern. Die Autonomen Referate beachten dabei die Grundsätze der 

HWVO NRW, insbesondere die der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Autonomen 

Referate führen jeweils einmal 

im Haushaltsjahr eigenverantwortlich eine Kassenprüfung durch, die der jeweiligen 

Vollversammlung vorgelegt wird. 

(4) Jedes Autonome Referat gibt sich eine Satzung. Sie ist von der jeweiligen 

Vollversammlung zu beschließen. In der Satzung wird insbesondere die Größe, die Amtszeit, 

das Wahlverfahren, die Aufgaben und das Verfahren der Einberufung und der 

Beschlussfassung näher bestimmt. Die Satzung erhält das StuPa und der AStA zur 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 


